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Weiterbildungsgesetz

Finanzen für Weiterbildungsprojekte

Was gehört in das von der Bundesverfassung geforderte Weiterbildungsgesetz? Es ist das Anliegen von Travail.Suisse, durch die schrittweise Entwicklung eines Gesetzestextes einen konkreten Vorschlag in die Diskussion einzubringen. Im heutigen Artikel beschäftigen wir uns mit einem Projektfonds für Weiterbildung.

Gemäss Bundesverfassung kann der Bund die Weiterbildung fördern. Dazu sind auf Gesetzesebene Bereiche und Kriterien festzulegen. Die Entwicklung des Weiterbildungsgesetzes und die Definition der Bereiche und Kriterien beginnen dabei nicht auf einem freien Feld. In verschiedenen Gesetzen gibt es Regelungen zur Weiterbildung. Es stellt sich daher die Frage des Verhältnisses der verschiedenen Gesetze zum Weiterbildungsgesetz. Vor allem stellt sich die Frage, auf welche Art die Förderung geschehen soll, über eine Grundfinanzierung oder eine Projektfinanzierung?
Grundfinanzierung?
Der Bund hat die Möglichkeit, Bereiche zu definieren und auf diese bezogen eine Grundfinanzierung vorzusehen. Im Grundsatz vertritt Travail.Suisse die Meinung, dass jene Bereiche von einer Grundfinanzierung durch den Bund auszuschliessen sind, die schon über eine eigene nationale Gesetzgebung verfügen. Es kann also nicht sein, dass zum Beispiel über das Weiterbildungsgesetz Grundfinanzierungen der berufsorientierten Weiterbildung geregelt werden. Diese sind – wenn ein Bedarf dafür besteht - im Berufsbildungsgesetz zu regeln. Grundfinanzierungen durch das Weiterbildungsgesetz sind also allenfalls in jenen Bereichen vorzusehen, die keinen Bezug zu einem aktuellen Gesetz haben oder Problemstellungen betreffen, die verschiedene Bereiche betreffen und deshalb aus Koordinationsgründen über das Weiterbildungsgesetz finanziert werden sollen. Die konkreten, über das Weiterbildungsgesetz mitfinanzierten Bereiche sollen im Gesetz klar definiert und in einem separaten Kapitel behandelt werden. Die gegenwärtige Diskussion lässt darauf schliessen, dass unter dem Kapitel „Grundfinanzierungen“ Unterstützungen im Hinblick auf wenig qualifizierte Personen und bildungsferne Schichten denkbar sind, allenfalls verbunden mit Bildungsgutscheinen. Die Diskussionen in diesem Zusammenhang sind jedoch wenig fortgeschritten, so dass unser Vorschlag für einen konkreten Gesetzestext noch sehr rudimentär und wage bleibt. Trotzdem wagen wir eine Formulierung:
	3. Kapitel: Grundfinanzierungen
Art. 7 Grundfinanzierungen durch den Bund
Der Bund 
a. beteiligt sich an der Finanzierung von Bildungsgutscheinen  für wenig qualifizierte Personen und Personen aus bildungsfernen Schichten.


Projektfinanzierung?
Klarere Vorstellungen hat Travail.Suisse im Hinblick auf Projektfinanzierungen im Weiterbildungsbereich. Wir gehen davon aus, dass über das Weiterbildungsgesetz ein Projektfonds geschaffen wird. Jährlich sollen rund 2 Promille der Finanzen des BFI-Bereiches in diesen Fonds fliessen. Unterstützt werden können mit diesen Geldern Projekte, welche sich auf die Förderbereiche nach Artikel 3.1 des vorgeschlagenen Weiterbildungsgesetzes beziehen. Über die Verwendung der Gelder entscheidet das zuständige Bundesamt auf Antrag der Weiterbildungskommission. Wichtig ist Travail.Suisse dabei, dass durch diesen Fonds insbesondere die gesellschaftliche Entwicklung (vgl. Art. 3.1d) gefördert wird. Die wirtschaftliche Entwicklung, die in Art. 3.1 auch erwähnt ist, soll vor allem über die Massnahmen der Wirtschaft (vgl. Artikel 6) gefördert werden. 
	Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

c. die Schaffung eines Projektfonds zur Finanzierung von Weiterbildungsprojekten, welche im Zusammenhang stehen mit den Förderbereichen nach Art. 3.1. 
In Bezug auf den Projektfonds gelten folgende Regeln:

a. Über die Verwendung der Gelder entscheidet das Bundesamt auf Antrag der Weiterbildungskommission.
b. Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Projektbeiträge fest. 
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	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Grundsatz

Die Weiterbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen, der Wirtschaft und den Organisationen der Weiterbildung.

Art. 2 Definition

1 Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet. 

Art. 3 Ziele

1 Dieses Gesetz fördert 

a. das lebenslange Lernen für alle

b. die Qualität der Weiterbildung

c. die Koordination und Transparenz in der Weiterbildung

d. die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
2 Es regelt die Aufgabenteilung unter den Partnern nach Art. 1.

2. Kapitel: Die Aufgaben der Partner nach Art. 1

Art. 4 Bund

1 Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Einsetzung einer Weiterbildungskommission

b. die finanzielle Unterstützung der Dachverbände der Weiterbildung in ihrer Aufgabe der Koordination auf nationaler Ebene. Der Bund kann auch den Neuaufbau neuer nationaler Strukturen unterstützen. 
c. die Schaffung eines Projektfonds zur Finanzierung von Weiterbildungsprojekten, welche im Zusammenhang stehen mit den Förderbereichen nach Art. 3.1.
d. ….
2 In Bezug auf den Projektfonds gelten folgende Regeln:

a. Über die Verwendung der Gelder entscheidet das Bundesamt auf Antrag der Weiterbildungskommission.

b. Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Projektbeiträge fest. 

Art. 6 Wirtschaft

1 Die Massnahmen der Wirtschaft zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Finanzierung von mindestens drei Tagen obligatorischer Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden.

b. …..

2 Die Umsetzung des Obligatoriums erfolgt

a. im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

b. in unterschiedlichen Lernformen.

3 Die Weiterbildung wird unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bestätigt.

4 Die Einhaltung des Obligatoriums wird stichprobenartig durch die Revision überprüft.
Kapitel 3: Grundfinanzierungen

Art. 7 Grundfinanzierungen durch den Bund
1Der Bund 

a. beteiligt sich an der Finanzierung von Bildungsgutscheinen für wenig qualifizierte Personen und Personen aus bildungsfernen Schichten.
b. ….


